
Ich habe mir 1991 das Buch „Unser Recht -Die wichtigsten Gesetze für den Staatsbürger“ gekauft um 
mich entsprechend über die neuen Gesetze zu informieren, damit ich nicht gegen diese verstoße. 
Dieses Buch besitzt ein Vorwort von Roman Herzog, das ja nun erst einmal nichts Schlechtes an sich 
hat und ist genau an jene gewendet, derer ich einer war, also ein Laie und einer von den 16 Millionen, 
die das Recht der anderen übergestülpt bekam. Auch ich bin bei der Lektüre dieses Buches rasch an 
einen Punkt gelangt, an dem ich ins zweifeln kam und zwar bereits auf der Seite 3.  Da steht doch 
einfach klar, daß der Artikel 23 aufgehoben ist. Da ich wissen wollte, was da früher drin stand, habe 
ich mir einen alten GG-Text besorgt und konnte dort lesen, daß im Artikel 23 der Geltungsbereich 
stand. Hat also das GG keinen Geltungsbereich mehr? Ach nein, ich hatte ja vorher bereits die 
Präambel gelesen und da standen ja die neuen Länder; da stand aber auch etwas über einen 
verfassungsgebenden Kraftakt. Und da ich aber 1990 bereits 30 Jahre alt war,  kam mir der nächste 
Zweifel. Warum ich von diesem Kraftakt nichts gehört habe, daß dieser stattgefunden habe und wer 
diesen vollführt hätte, da ich doch ein Kind deutscher Eltern bin. Umsomehr ich das GG dann weiter 

studiert habe, um so toller wurde es. Da stehen doch glatt weg 5 Artikel (79, 120, 125, 130, 

135 a &  139) zwecks weitergeltenden Besatzungsrechts drin. Gleich eins weiter der 140 

übernimmt dann sogar Artikel der Weimarer Verfassung und dann kommt der I-Punkt des 
Unglaublichen, der Artikel 144 GG, der sich auf die im Artikel 23 bestehenden Länder bezieht, die 
aber dort seit 26 Jahren nicht mehr zu finden sind. 
Ja, so ist das, Wissen ist wenn man weiß wo es steht, denn nicht alles kann man komplett im Kopf 
haben, denn dann ergeht es einem wie Merkela und es bricht alles zusammen, so man nur noch 
Blödsinn latschen kann und auswendig Gelerntes von den HZs Vorgegebenes. 
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Uonrort

Auch die Neuauflage dieser umfassenden Gesetzessammlur-rg wendet sich nicht an dre Fachjuristen, rvie etwa der ,,Schönfe1der"

oder der,,sartorius,', sondern an jene personenkrerse, die mari so schön a1s die,,interessierten Laien" bezeichnet. Dabei ftillt heute

besonders ins Ger,vicht, daß mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland 16 Ntilionen Bürgcr hinzugekommcn sind,

die mit Llnserer Rechtsorcinung erst a1lmähiich Bekanntschaft schließen und daher zumindest dre rvichtigsten Gesetzestexte greifbar

haben müsscn.
Es ist zu betonen, daß mit dieser Ausgabe zs'ei u'ichtige Desiderate unseres Rechtsstaates get-ördcrt lverden'

Zunächst mag es für den einzelnen Bilrger rr'rchtig ,ein, daß er in eincm ihn interessierenden oder gar betreffenden Fail das Gesetz

zur Hand r]immt, um sich über die ,og.rr,rrrrr,. Rcchtslage zu vergcwissern. Er \vird z§'ar rasch an eincn Punkt geraten' an dern er,

von Fragen und Zu,eifeln geplagt, d.rrhrt des Facl-rrnanrie, 
"ußrchen 

muß. Aber das ist er'on rnderen Disziplinen - die Medizin an

dcr Spitlc - ger,vöhnt. Der-N.itzlichkeit cines §'erke s, mit dem cr wenigstens die ersten Schrittc geh.-n kantr. tut das keinen Abbruch'

Auch für den Staat erfüllen solche Geserzessamrllungen eine wichtige Aufgabe. Die Theorie des.,Rcchts-Staates" geht ja davon

aus, daß sich der Bürger nur solche Gesetze errtqegenhallen lassen rluß, die.rri.r',, in ö{fentlicl-rcr Parlan'rentssitzung beschlosscil uud

zu.eitens in ihrem vollen Text auch öitenrlich r'.ikür.det worden sind. Ohne diese Öflenrlichkcit gil.t es kein Gesetz und ohne das

Gesetz keinen Rechtsstaat.
Das Mißliche dabei ist nur, daß die V.-rkündung im Gcsetzblatt nicht mehr die Funktionen erfullt. dre ihr ursprünglich zugedacht

waren. Kein Bürger bezieht das Bundesgesetzblatt, und beim Tempo dcr Novellierlrngen. \'or allerl aber ber clcr eingcrissenctr

Novollierungsteclinik, die fast nur noch eir-rzeln.- Zahlen oder 'Wörter, bestenlalls Halbsätze eru-äht'rt, härte das auch qar keinen Sinn'

Die Bürgerler neu hinzugekommen.-r-r Bur-r.1eslärrder könnten mit dem Bundesgesetzblatt al1cin übcr1-raupt,ichts Vernünftiges

,r-rf"rrg.rrl Die publizität rr'r"r.... Rechrsorcnung muß bei dieser Sachlage also von den Gcsetzessammlungen privater \''erlagc herge-

stellt r,verden und es ist nicht ohne ledl Bed.-utung, daß diese nicht nur den'r studierten Juristen, sondern jedern-rann angeboten

v,,erden.

I, der vorliegenden Sammlunq tlnder der Leser eine große Auzahl von Gesetzen, die er fiir sein tägliches Leben braucht' Frcilich

wird er Texte rvie das Einführungsg.serz zum BGB .,r.,Jd". Handelsgesetzbuch, das Verrn,altungsverfahrensgesetz oder die'Wehrge-

setzcnurinjenenseltenenrallenie.-notisc-n. indenencrvonihnenebencrfaßtundbetroffenr.vird. Siegebenihmabercinen-mehr

oder rver.ig-er - plastischen Eindruik ton der Art und Weise, in der unsere Rechtsordnung an die betreffenden Lebensgebiete

herangeht,-urrd machen es ihrn zu,lem nrö .q1ich, bci öftentlichen Diskussionen informiert ,,mitzureden". Das mag insbesondere auch

fiir das Stratrecht und seile N.-be.eeblere-selten, mit denen die große Zahl unserer Mitbürgcr im allgemeinen ja nicht in Konflikt

gerät.
Die Mehrzahl der hier abqe,lruckren Gesetze dagcgen wirkt weit in unseren Alltag irinein: das Arheits- und Sozialrecht' das Recht

des Kaufs und der Miete, da-s Fanrihen- .rr,.i E.b.elh"t, das Straßenverkehrsrecht, vielleicht auch das Versammlungsrecht oder das so

aktuelle Recht des Dater.rchut.es. Selbsr Spezialgesetze, die flur den Juristen eher am Rande liegen' sind hier zu I'renncn, et§'a dic

Vorschriften über produkthaftuns unl Uniu-elth-aftung, über Erziehungsgeld und Verbraucherschutz sowic über den Widerruf vc)n

H aust(rrgschl [ren.

Hier rvird der Leser auch in eii-rer-n ihn betreffcnden Einzelfall (und bei genauer Lcktüre!) leststellen kirnnet-r, ob er mit seiner

positio, annähernd richtig lieer. Eine so komplizierte Gesellschaft, rvie es die unsere ist, kann - bei ailer berechtigten Kritik an der

Kor-npliziertheit 
^anche."B.r.-rrrrrrurrg.r, - 

r,r.h i- Rechtlichen keine simplcn Lösungen anbieten und Selbstmedikation rst auch im'

Rechtsleben immer nur im Ausnahm.-tall sinnvoll.
Aber eines kan, u,d soli n'rir Saminlr:ngen rvie cler vorliegenden erreicht werden: Daß mehr Bürger ihre - fast naturgegebene -

Berührungsangst gege,über dem Gr-scrz ablegen. Nur so kann unsere Rcchtsordnung eine deneokratische Rechtsordnung seil- oder

rverden.

Karlsruhe, im Mlrz 1991
Roman Herzog
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3 Art.22-35 Grundgesetz GG 1

nunEI zu beeinträchti€!en oder zu beseitrgen oder den Bestand der Bundes-
."p.itlik Deutschlanll zu gefihrden, sLd te.fast*rgsrvidrig. Über die

Fäge der Verfassungsrvidiigkeit entscheidet das Bunde' r ertissttn gs ge-

richt.

(3) Das Nähere regelri Bundcsgesetze.

Art.22. [Bundesflagge] Die Bundesflagge ist sc]rs arz-rot-go1d'

Art.23. (ar{gehoben)

Art.24. [Anschluß an kollektives Sicherheitssystern] (1) l)er Bund

kann durch Gesetz Hoheitsrechte ar:f zlvischenstalthche Einrichtungen
übertragen.

(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Frie.lens eurene System

gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; cr rvird hierbei in die Be-

i.fri"t rrrrlg." seiner Hoheitsrechte einr'vi1hgen. dte eine friedliche und

dauerhalie"Ordnung in Europa und zrvischen den \-ölke rn der Welt her-

beiführen und sichern.

(3) Zw Regelung zwischenstaatlicher Streitiqketter:r rvird der Bund
Veieit b...,.tgä üb& eine allgemeine, umlassend;. obligatorische, inter-
nationale Schiedsgericl-rtsbarkeit beitreten.

Art. 25. [Völkerrecht Bestandteil des Bundesrechts] .Die ailgemei-

ne. Regelr, des Völkerrechtes sind Bestrnd;.-;i j:: Bundesrechtes Sie

gehen d"en Gesetzen vor und erzeugen Rechte unC Pi1rchten unmittelbar
fur die Bewohner des Bundesgebictes.

Art.26. [Verbot des Angriffskrieges] 1 Handhurgen,-die gceignet

sind und in der Absicht .'o.g.trort'rn,t.,, s e rd::. ias tiiedliche Zusam-
menleben der Vö1ker zu staire;, insbesond;r: Jir Fiihrung eines AngritTs-
krieges vorzubereiten, sind verfassungsriiin,s. Sle sind unter Strafe zu

stelien.

(2) Zur Kriegführung bestimmte \ elir- :ürt!n nur mit Genehmi-
g""g d.. BunJesregieÄrg hergestelir. '::ri:Jert und in Verkehr ge-

Eracirt ruerderr. Das Näirere regelt ein Bunie -'ge:etz

Art. 27. [Handelsflotte] Alle deutscher K:uuahrteischiffe bilden eine

einheitliche Handeisilotte.

Art.28. [Bundesgarantie der Landesverfassungen] (1) Die verflas-

sungsmäßige Ordnung in den Ländern nui dcn Grundsätzen des repu-
b[känische-n. demokrüischen und sozi:.]:n Rechrsstaates im Sinne dreses

Grundgesetzes entsprechen. In den LinJerrl. Kreisen und Gemeinden
muß däs Volk eineiertretung haber:. J:: :us allgemeinen, unmittelba-
ren, freien, gleichen und geheimen §-:i1en hervorgega-trg-en ist. In Ge-

meinden kain an die Ste[ä €iner se .. ähiten Körperschaft die Gemeinde-
versammlung treten.

(2) Den Gemeinden muß das Recir ses ährleistet sein, alle Angelegen-
heiien der örtlichen Gerneinschatl im Rahmen der Gesetze in eigener

Verantwortung zu regeln. Auch dre Gemeindeverbände haben im Rah-

men ihres geseizliche;Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das

Recht der Selbstverwaltung.

(3) Der Bund gewährleistet. da.l dre r-ertassungsmäßige Ordnung der

Länder den Gruridrechten und den Bescimmttngen der Absätze I und 2
entspricht.

Att.29. [Neugliederung des Bundesgebiets] (1) Das Bundesgebiet

kann neu-gegliidert werdin, um zu seri'ährleiste', daß die Länder nach

Gr,Oße unä Leistungsfihigkeit dte ihnen obliegenden Aufgaben wirksam
erfüllen können. pibei si"d die landsr,annschaltliche Verbundenheit, die

seschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, die wirtschaftliche
Zweckmäßigkeit sorvie die Ertbrdernisse der Raumordnung und der

Landesplanung zu berrlicksichtigen.

(2) Maßnahrnen zur Neugliederunq des Bundesgebietes- ergeh-e1durch
Bunäesgesetz, das der Bestälgune durch Volksentscheid bedarl Die be-

troffenen Länder :ind ,'tr hören.

(3) Der Voiksentscheid irndet in den Ländern statt, alls cleren Gebieten

odäi Gebietsteilen ein neues oder neu ulngrenztes Land gebildet werden
soll (betroffene Länder). Abzustirnmen ist über die Frage, ob die betrof-
fenen Länder wie bisher bestehenbleiben so1len oder ob das neue oder neu

umgrenzte Land gebildet w-erden soll. Der Volksentscheid für die Bil-
durft eines ,..r.t öd.. r", urngrenzien Landes kommt zustande, wenn in
dess"en künftigem Gebiet und insgesamt in den Gebieten oder Gebietster-

1en eines betröifene, Landes, deren Landeszugehörigkeit im gleichen Sin-
ne geändert n,erden soli, jerveils eine Nlehrheit der Änderung zustimmt.
Er fommt nicht zustande. wenn im Gebiet eines der betroffenen Länder
eine Mehrheit die Anderung ablehnt: die Ablel-rnung ist jedoch unbeacht-
1ich, rvenn in einem Gebietsteil, clessen Zugehörigkeit zu dem betroffe-
nen Land geändert werden soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der

Anderung lustimmt, es sei denn, daß im Gesamtgebiet <ies betroffenen
Landes eilne Mehrheit von zrvei Dritteln die Anderun§-ab1ehnt.

(4) Wird in einem zusamnrenhängenden, abgegrenzten Siedlungs- und
'Wirtschaftsraum, clessen Teile in mehreren Ländern liegen und der min-
destens eine Million Einr'vohner hat, von einem Zehntel der in ihrn zum
Bundestag Wahlberechtigten durch Voiksbegel-rren gefordert, daß für

diesen Raum eine einheitliche Landeszugehörigkeit herbeigeführt rverde,

so ist durch Bundesgesctz innerhalb von zwei-f ahren elltweder zu bestim-
men, ob die Landeizugehörigkeit gerl'räß Absatz 2 geändert rvird, oder
daß in den betrof{bnen Ländein eine Volksbelragung stattfindet.

(5) Die VolksL.etiagung isr darauf gerichtet lestzustellen, ob eine in
deÄ' Gesetz 

"otzr-rschlagende 
Anclerung der I-ancleszugehörigkeit Zu-

stimmung findet. Das Gesetz kann verschiedene, jedoch nicht nrehr als

zrvei Vc,Ächläge der Volksbeirrgung vorlegen. Stimmt cine Mehrheit
einer vorgescli-lagcnetr Anclerung der Landeszugehörigkeit zu, s.o ist

durch Buirdesgeietz innerhalb vön zr.vei Jahren zu bestirnmen, ob die

Landeszugehör-igkeit gemäß Absatz 2 geätrdert rvird Findet ein der

Volksbefr"agunito.q"l.et.. Vorschlag eine den Maßgaben des Absatzes

3 Satz3 t,url i."rtrp...hende Zustimmung, so ist innerhalb von zrvei

Jahren nach der Dr-rrihiuhrung der Volksbelragung ein Bundesgesetz zur
-B,i1d"t 

g des vorgeschlagenen Landes zu erlassen, das der Bestätigung
durch Volksentschcid nrclit nrehr bcdarL

(6) Mehrheit irr Volksentscherd und in der Voiksbefragung ist die

Uit rheit iler abgegebene n Stinrmen, wenn sie nindestens ein Vicrtel der

zum Bundestag-W-ahlberechtigren umf'rßt Im übrigcn rvird das Nähere

über Volksenticheid. \-o1k:blgrhren und Volksbefragung durch ein

Bundesgesetz geregelt: dieses kann auch vorsehen, daß Volksbegehren
innerhaib eirei Ze-itt..rnres .-on funf Jahren nrcht rvicderholt rverden

können.

(7) Sonstige Andeninqen des Gebietsbestandes der Länder können
d.,i.h Str"ttti.tträgc der beteiligten Lindcr oder durch Burdesgesetz mit
Zustimmung des Eundesrates Jio1ee.. s'entr das Clebict, dessen Landes-

zugehörigkeit geändert tcrden so1i. nicht mehr als 10000 Einrvohner
hai Das N;here regelt ern Bundesgeserz. clas der Zustimmung des Bun-
desrates und der N4ehrheit der \itelteder .1es Bundcstages bedarf Es

muß die Anhörung der betroflenen Gemeinden und Kreise vorsehen'

Art. 30. [Funktionen der Länder] Die Ausübung der staatlichen Be-
fugnisse und die Erliillung der staatlicherL Äutgaben is.r Sache der Länder,
soiveit dieses Grundgeseti keine andere Regelunq triilt oder zuläßt'

Art. 31. [Vorrang des Bundesrechts] Bundesrecht brici'rt Landesrecht'

Art.32. [Auswärtige Beziehungen] (1) Die Pflege der Beziehungen zu

auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes.

(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen Verhält-
nisie eines Landes berührt. ist das Land rechtzeitig zu hören.

(3) Sou,eit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, kö-nnen.sie

mii Zustimmung der Bundesregierung mit ausu'ärtisen Staaten Verträge
abschließen.

Art. 33. [Staatsbürgerliche Gleichstellung aller Deuts-chen] l1) Je-
der Deutiche hat inJedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte

und Pflichten.

(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Belähigung und iächli-
chen ieistung gleichen Zugzng zu jedem öllentlichen Amte'

(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulas-

rung ,u öffentlichen Ä-t.tn sowie die im öfentlichen l)ienste eru'orbe-
rren'Rechte sind unabhängig von detn religiösen Bekenntnis. Nieman-
dem darf aus seiner Zugähörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem

Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen

(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufg.a-

be i, de. Regel Ang-ehörigen des öffentlichen f)ienstes zu übertragen, die

in einem ölfentlich-rechtüchen Dienst- und Treueverhäitnrs stehen'

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der

heigebrachten Grurtdsätze des Berufsbeamtentums zu reqeln

Art.34. [Haftung bei Amtspflichtverletzungen] Verletzt jemand in
Ausübung eines i-hm anvertriuten ölfentlichen Amtes die lhm einem

Dritten gEgenüber obliegende Amtspflicht. so triitt die Verantt'ortlich-
keit gruidiätzlich den Slaat oder die Körpers.ch.ait.. in deren Dienst er

steht]B.i Vorsatz oder grober Fahrlässrgkeit bleibt der Rückgriffvorbe--
halten. Für den AnspruJh auf Schadcnsersalz und tr.ir den Rückgriffdarf
der ordentliche Rec6tsrveg nicht ausgeschlossen u'erden.

Art.35. [Rechts- und Arntshilfe; Katastrophenhilfe] (1) Alle Belrör-
clen des Bundes r.rnd der Länder leister.L sich gegenseitig Rechts- und
Amtshilfe.

(2) Zur Auirechterhaltunq oder \-iederherstelhulg der öflentliciren Si-

che.ireit c.der Ordnung karm.irr Lrrtd rn Fl1len von besonderer Bedeu-
tung Kräite und I,inrichtungen des Bulrdesgrenzschutzes zur Unterstüt-
zun"g seiner Polizei antbrdern. \\ el1l.l dre Polizei ohne diese unterstüt-zung
eine"Auigabe nicht oder nur unter erheblichen Schu'icrigkeitm erfü11en

könnte. Zur Hille bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders

schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder. Kräf-
te und Einriihtungcn anderer Verwaltungen solvie des Bundcsgrenz-
schutzes und der Streitkrälte anfordern.

(3) Gefihrdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksla1l das Gebiet

I -.t i rtt eines L.rndes. so kann diebundesregie.r.g, sotteit es zur wirk-
I ,rrr.n BekJmpfung .rforderlich ist, den Landesregieruigen die Weisung


